
 

 

Gemeinde Hartenstein 
Mitteilungsblatt 

   für die Monate Juli, August und September 2024 

 

Der Mensch braucht ein Plätzchen und wär´s noch so klein, von dem er kann 

sagen: Sieh´ hier - dies ist mein! Hier leb´ ich, hier lieb´ ich, hier ruhe ich aus, 

hier ist meine Heimat,  hier bin ich zu Haus´. 

 



 

 

Unsere Ortsteile: 
Engenthal, Enzendorf, Geisberg, Griesmühle, Großmeinfeld,   
Grünreuth, Güntersthal, Häuslfeld,  
Harnbachmühle, Höflas, Kleinmeinfeld, Loch, Lungsdorf,  
Neuensorg und Rupprechtstegen 

Gemeinde Hartenstein 

Höflaser Straße 1,  91235 Hartenstein 

 

Telefon: 09152/92 69 00 

E-Mail:  rathaus@hartenstein-mfr.de 

Homepage:  www.hartenstein-mfr.de 

Impressum: 

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: 

Gemeinde Hartenstein, Erster Bürgermeister Hannes Loos 
Titelbild: B. Vizethum 

 

Bitte beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten: 

Mo., Di., Mi. und Fr.    8:00 – 12:00 Uhr 

Montag zusätzlich      13:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag         14:00 – 18:30 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 

mailto:rathaus@hartenstein-mfr.de


 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hartenstein 

 

 

 

Heute darf ich an Sie ein paar Worte richten. Kaum hat das Jahr gefühlt begonnen sind wir 
auch schon wieder mittendrin. An vielen Stellen in unserer Gemeinde werden Sonnwendfeu-
er durchgeführt. Die Natur in unserem Flur ist in diesem Jahr auch aufgrund der Niederschlä-
ge wieder etwas üppiger als in den letzten trockenen Jahren. Von den schlimmen Unwettern 
und Katastrophen sind wir Gott sei Dank bisher verschont geblieben. 
 
Viele von uns sind auch schon im Urlaub oder in der Vorfreude darauf. Viele Feste und Feiern 
können im Freien stattfinden. Auch ist die Fußball-EM im eigenen Land wieder ein Anlass mit-
einander/nebeneinander uns die Daumen zu drücken. Dies Alles möchte ich heute zum An-
lass nehmen uns alle einfach etwas wach zu rütteln und Zusammenhalt und Zufriedenheit in 
unserem Alltag etwas Platz einzuräumen. Frei nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark. 
Dies betrifft uns als Kommune genauso wie ein Blick auf unsere Nachbarn, Mitbürger und 
eventuell auch hilfsbedürftigen Mitmenschen. 
 
Im letzten Mitteilungsblatt haben wir die Heimat Info App vorgestellt. Diese wurde mittler-
weile installiert und wird auch schon als schnelles Mitteilungstool genutzt. Termine oder 
auch Informationen können hier schnell und zeitnah zu Ihnen als Bürger getragen werden. 
Hier sind auch unsere Vereine mit im Boot. Nur mit Ihrer Unterstützung kann solch eine App 
auch interessant bleiben. Hier sind vor allem die Vereine mit ihren Anliegen und Terminen 
angesprochen. 
 
Aber egal ob Mitteilungsblatt, App oder Mail… wichtig und auch gerne gesehen sind immer 
auch persönliche Gespräche und sachliche Diskussionen. 
Nur so kann auch ein ehrliches und aufrichtiges Miteinander unsere Gemeinde nach vorne 
bringen. 
 
In diesem Sinne möchte ich mich heute als Zweite Bürgermeisterin bei Ihnen für jede kleine 
oder große Beteiligung an unserem Gemeindeleben bedanken.  
 
 
Waltraud Treutlein 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Allgemeine Informationen zur Abfallwirtschaft 

 

 

 

 

Die Gemeinde Hartenstein nimmt im gemeindlichen Wertstoffhof während der normalen Öffnungszeiten 

auch Gartenabfälle bis max. 3 cbm an. Die Gebühr beträgt pro angefangener Kofferraum–Menge 2,00 €. 

Bei größeren Mengen sind wir gehalten, Sie an die Kompostieranlage in Fischbach, Firma Ott zu verwei-

sen.  

 

 

 

Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und CDs können im  Bauhof, Höflaser Straße 1 in Hartenstein zu 

den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden. 

 

 

Am Giftmobil kann Sonderabfall wie z. B. Farben (flüssig), Holzschutzmittel, Mineralöle (bis max. 10 l) und 
vieles mehr abgegeben werden. Eine detaillierte Aufstellung finden Sie in Ihren Abfall-Infos 2024. 

Das Giftmobil ist am:  

 04.07.2024 von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr  und  

  22.08.2024 von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

in Hartenstein am Parkplatz Eckart-Siedlung  

 

Gartenabfälle 

Energiesparlampen und CDs 

Giftmobil 

 

Auch im neuen Jahr möchten wir Sie darum bitten, die 

für Ihren Ort gültigen Abfuhrtermine für Restmüll, Bio-

müll, Papiermüll und gelben Sack dem zugesandten Ab-

fallkalender des Landratsamtes Nürnberger Land zu 

entnehmen.  



 

 

   

 

   

   

 

 

   

 

 

  07.07.  Herrn Otto Gerber, Eckart-Siedlung 6     zum 75. 

  25.07.  Herrn Anton Vogl, Großmeinfeld 12     zum 75. 

  02.08.  Frau Ingrid Schmidt-Nsiah, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 80. 

  05.08.  Herrn Willi Reichel, Eckart-Siedlung 4     zum 70. 

  08.08.  Frau Ute Brandner, Pflege- und Seniorenzentrum   zum 75. 

  17.08.  Frau Ingrid Regn, Hauptstraße 34      zum 80. 

  26.08.  Frau Elisabeth Altmann, Mühlenweg 1     zum 80. 

  05.09.  Herrn Franz Steger, Am Hirtenberg 6     zum 85. 

  09.09.  Frau Irmgard Rost, Hauptstraße 27      zum 75. 

  25.09.  Frau Betty Godek, Pflege- und Seniorenzentrum   zum 75. 

  26.09.  Herrn Manfred Stiegler, Ringstraße 11     zum 70. 

  26.09.  Herrn Harald Klement, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 75.  

     

   

Gemäß § 50 Abs. 2 BMG darf die Gemeinde nur folgende Jubiläen veröffentlichen: Altersjubiläen ab dem 70. Ge-

burtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen ab 

dem 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  Wir danken für Ihr Verständnis. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie einer Veröffentlichung Ihrer Daten jederzeit widersprechen können. Bitte 

wenden Sie sich in diesem Fall an die Gemeindeverwaltung. 

Wir gratulieren zum Geburtstag 



 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren zur Geburt 
 

ihres Sohnes Paul am 04.04.2024 

Familie Corinna & Stephan Stark, Kleinmeinfeld 

 

 

 

 

Wir gratulieren zur Diamantenen Hochzeit 

 

Esther & Werner Himmler aus Rupprechtstegen am 29.08.2024 

 

 



 

 

Berichte aus den Gemeinderatssitzungen 

Öffentliche Sitzung vom 07.03.2024 

 

Sachverhalt: 
Bürgermeister Loos verabschiedet das ausscheidende Gemeinderatsmitglied Herrn Norbert Kraus. Er führt 
aus, dass Norbert Kraus als Gemeinderat in der Wahlperiode 2014 bis 2020 und von Mai 2020 bis Februar 
2024 für die CSU tätig war und immer für gerechte Entscheidungen eingetreten sei. Zudem war Norbert Kraus 
Mitglied des Rechnungsprüfungs- und Finanzausschusses und als Vertreter der Gemeinschaftsversammlung 
der Verwaltungsgemeinschaft Velden und brachte hier seine fundierten Kenntnisse mit ein.  

 

Sachverhalt: 
Bürgermeister Loos verliest die Eidesformel: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates 
Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.“ 

Herr Jürgen Steger, das neue Gemeinderatsmitglied leistet den vorgeschriebenen Eid. 

 

Sachverhalt: 
Bestellung des Mitglieds und Vertreter in die Ausschüsse der Rechnungsprüfung, Finanzausschuss und Vertre-
tung des Bauausschusses. Fraktion der CSU. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschließt die Besetzung der vorgenannten Ausschüsse. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

Sachverhalt: 
Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 08.02.2024. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
08.02.2024 und beschließt deren Richtigkeit. 
Es gibt kein Einwendungen. 
Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

5. Bauanträge 

 

Sachverhalt: 

Es liegt ein Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung eines Heizhauses mit Hackschnitzel-
bunker und Pressenraum, Flur Nr. 498/0, Gemarkung Hartenstein vor. Bürgermeister Loos zeigt entsprechen-
des Vorhaben anhand der Lageskizzen vor. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung und erteilt hierzu 
das gemeindliche Einvernehmen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

1. Verabschiedung von Herrn Norbert Kraus als Gemeinderat 

2. Vereidigung als Nachrücker im Gemeinderat von Herrn Jürgen Steger 

3. Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates der Gemeinde Hartenstein 

4. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 08.02.2024 

5.1 Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung eines Heizhauses mit 

Hackschnitzelbunker und Pressenraum, Flur Nr. 498/0, Gemarkung Hartenstein 



 

 

 

Sachverhalt: 
Es liegt ein Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Anbau eines Nebengebäudes zur Lagerung von 
Hackschnitzel, Flur Nr. 627, Gemarkung Enzendorf vor. Bürgermeister Loos zeigt entsprechendes Vorhaben 
anhand der Lageskizzen vor. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung und erteilt hierzu 
das gemeindliche Einvernehmen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 

 

Sachverhalt: 
Abstimmung zur Vergabe für die Planungs- und Beratungsleistungen zur Erbringung von Beratungsleistungen 
gemäß Bundesrichtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 und Auswertung des Markterkundungsverfahrens. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von den Angeboten für Planungs- und technische Be-
ratungsleistungen gemäß Gigabit- RL 2.0 und Auswertung des Markterkundungsverfahrens und beschließt die 
Vergabe an die Firma astarti.team UG (haftungsbeschränkt), Geratsberger Str. 9a, 84130 Dingolfing zu einen 
Betrag in Höhe von 49.861,00 € brutto. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 

 
 
 

Sachverhalt: 
7.1 – Heimat Info – Die App für Ihre Stadt oder Gemeinde 

Bürgermeister Loos spricht das Thema aus letzter Sitzung über die Einführung der Heimat Info App nochmals 
an. Einige Nachbargemeinden nutze diese App bereits und werde von den Bürgern gut angenommen. Damit 
auch in unserer Gemeinde das kulturelle Leben wieder geweckt werde, solle jeder Verein mit einer Infoveran-
staltung angesprochen werden.  

7.2 – Kehrmaschine 
Bürgermeister Loos informiert den Gemeinderat, dass die Kehrmaschine noch vor Ostern komme. 

7.3 – Seniorennachmittag 2024 
Bürgermeister Loos gibt den Termin für den Seniorennachmittag Ü 70 mit Partner zum 29. September 2024 be-
kannt. 

7.4 – Gemeindeausflug oder Dorffest in diesem Jahr 
Bürgermeister Loos fragt den Gemeinderat, ob in diesem Jahr ein Gemeindeausflug oder Dorffest stattfinden 
solle. Der Gemeinderat erinnere an die vergangenen Jahre vor der Pandemie. Falls ein Dorffest abgehalten 
werde, begrüße die Gemeinde den Arbeitseinsatz aller Vereine. Künftig werden alle zwei Jahre Gemeindeaus-
flüge oder Feste abgehalten.  

 

5.2 Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Anbau eines Nebengebäudes zur 

Lagerung von Hackschnitzel, Flur Nr. 627, Gemarkung Enzendorf 

6. Vergabe der Beratungs- und Planungsleistungen zur Unterstützung des Gigabitaus-

baus im Gemeindegebiet 

7. Informationen des Bürgermeisters 



 

 

 

 

Öffentliche Sitzung vom 11.04.2024 

 

Sachverhalt: 
Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 07.03.2024 

Gemeinderat Jürgen Fenzel merkt an, dass er an dieser Sitzung entschuldigt war. Die Schriftführerin werde 
dies im Protokoll abändern. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
07.03.2024 und beschließt deren Richtigkeit. 

Es gibt keine Einwendungen. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

 

2.  Bauanträge 

 

Sachverhalt: 
Es liegt der Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Antrag auf Nutzungsänderung eines Dachbo-
dens zu einer Wohneinheit mit Errichtung von Dachgauben und Errichtung eines unterkellerten Carports mit 
Nebenraum, Fl.Nr. 749, Gemarkung Enzendorf, Ringstraße 1. Bürgermeister Loos zeigt entsprechendes Vor-
haben anhand der Lageskizzen vor. 

Diskussionsverlauf: 
Bürgermeister Loos informiert das Gremium über die Veränderungen an diesem Bauvorhaben, welches im ver-
gangenen Jahr im Gemeinderat schon behandelt wurde, aber vom Bauherrn zurückgenommen wurde. Die 
Bauart des Carports hat sich durch geöffnete Wände verändert, damit die Sicht auf die Straßenkreuzung bes-
ser einzusehen ist. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 Bay-
BO / Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Antrag auf Nutzungsänderung eines Dachbodens zu 
einer Wohneinheit mit Errichtung von Dachgauben und Errichtung eines unterkellerten Carports mit Neben-
raum, Fl.Nr. 749, Gemarkung Enzendorf, Ringstraße 1 und erteilt hierzu das gemeindliche Einvernehmen. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

Sachverhalt: 
Es liegt der Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung einer landwirtschaftlichen Lager- und 
Maschinenhalle, Flur Nr. 1830, Gemarkung Enzendorf. Bürgermeister Loos zeigt entsprechendes Vorhaben 
anhand der Lageskizzen vor. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 Bay-
BO / Errichtung einer landwirtschaftlichen Lager- und Maschinenhalle, Flur Nr. 1830, Gemarkung Enzendorf 
und erteilt hierzu das gemeindliche Einvernehmen. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 07.03.2024 

2.1 Antrag auf Nutzungsänderung eines Dachbodens zu einer Wohneinheit mit Errichtung 

von Dachgauben und Errichtung eines unterkellerten Carports mit Nebenraum, Fl.Nr. 

749, Gemarkung Enzendorf, Ringstraße 1 

2.2 Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung einer landwirtschaftli-

chen Lager- und Maschinenhalle, Flur Nr. 1830, Gemarkung Enzendorf 



 

 

 

 

Sachverhalt: 
Es liegt das Antragsschreiben der Fa. Eckart für die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hartenstein und zur Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung 
einer Freiflächen PV-Anlage im Bereich "nähe Häuslfeld" vor. 

Diskussionsverlauf: 
Bürgermeister Loos übergab das Wort an den Geschäftsstellenleiter Herrn Ralph Haberberger. Er erläutere das 
Vorhaben der Firma Eckart GmbH. Im Gemeinderat kommt die Frage auf, wer die Kosten trage. Kostenträger 
sei die Firma Eckart GmbH. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von dem Antrag der Fa. Eckart auf Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hartenstein und zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer Freiflächen PV-Anlage im Bereich "nähe Häuslfeld", und be-
schließt, ein entsprechendes Bauleitverfahren einzuleiten. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

 

Sachverhalt: 
Aufgrund des Antrags der Fa. Eckart zur Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Zweckbestimmung 
"Photovoltaik-Freiflächenanlage“ auf den Fl.Nr. 1174, 1181, 2008, alle Gemarkung Enzendorf, muss auch der 
Flächennutzungsplan in diesem Bereich hinsichtlich der Art der Nutzung im Parallelverfahren geändert werden, 
da Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind (§ 8 Abs. 2 BauGB).  

Beschluss: 
1. Die 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hartenstein wird entsprechend des Vorent-
wurfs in der Fassung vom 03.04.2024 nach § 2 Abs. 1 im V. m. § 1 Abs. 8 BauGB im Parallelverfahren mit der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der Art der baulichen Nutzung „sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage“ mit dem Geltungsbereich der Grundstücke Fl.Nr. 1174, 1181, 
2008 Gemarkung Enzendorf, beschlossen. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wird in Form einer Planauslegung mit Gele-
genheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung durchgeführt. 

3. Gemäß § 4a Abs. 1 BauGB wird die frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB durchge-
führt. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

Sachverhalt: 
Die Fa. Eckart beantragt die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 9 „Nähe dem Betriebsgelände der Fa. Eckart 
GmbH“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 1174, 1181, 2008 Gemar-
kung Enzendorf. Als Art der baulichen Nutzung wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
"Photovoltaik-Freiflächenanlage festgelegt. 

Beschluss: 
Für den im Vorentwurf vom 04.04.2024 dargestellten Bereich wird nach § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung eines 
Bebauungsplan Nr. 9 „Nähe dem Betriebsgelände der Fa. Eckart GmbH“ im Parallelverfahren mit der analogen 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 1174, 1181, 2008 Gemarkung Enzendorf. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

3. Bebauungs- und Grünordnungsplan Sondergebiet "Solarpark nähe dem 

Betriebsgelände der Firma Eckart GmbH" mit Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Parallelverfahren  

3.1 Beratung und Beschluss über den Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplan-

Aufstellungsverfahrens Sondergebiet "Solarpark nähe dem Betriebsgelände der Fir-

ma Eckart GmbH" mit Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 

3.2 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan für den Bereich westlich des 

Betriebsgeländes der Firma Eckart GmbH (Änderungsbeschluss) 

3.3 Bebauungs- und Grünordnungsplan Sondergebiet "Solarpark nähe dem Be-

triebsgelände der Firma Eckart GmbH" (Aufstellungsbeschluss) 



 

 

 

Sachverhalt: 
Nach dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 9 „Nähe dem Betriebsgelände der Fa. Eckart 
GmbH“ Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 9 
„Nähe dem Betriebsgelände der Fa. Eckart GmbH“ findet in zwei Stufen statt: Es beginnt mit der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB). Dabei wird in der Regel ein sogenannter Vorentwurf des Bebauungs-
plans vorgestellt. Parallel dazu werden auch die Stellungnahmen von Fachbehörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange eingeholt. Oftmals führen die Erkenntnisse aus dieser ersten Beteiligungsstufe zu einer 
Änderung des Vorentwurfs des Bebauungsplans. In der nächsten Stufe erfolgt die förmliche Öffentlichkeitsbe-
teiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Beteiligung der Fachbehörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belang nach § 4 Abs. 2 BauGB. Die Öffentlichkeit muss über die Ziele, Zwecke und die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung sowie über sich wesentlich unterscheidende Lösungen unterrichtet werden. 
Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein billigt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Nähe dem Be-
triebsgelände der Fa. Eckart GmbH“ in der Fassung vom 04.04.2024 bestehend aus dem Rechtsplan (Teil A), 
den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Begründung (Teil C) und beschließt die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfs gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

Abstimmungsergebnis: 13 : 0 

Sachverhalt: 
Durch die anhaltende Diskussion um den Erhalt und die Ausbesserung der Feldwege in den Jagdgenossen-
schaften Enzendorf, Grünreuth und Hartenstein, insbesondere nach dem Ausbau der Wege zur Flurerneuerung 
wird folgendes seitens der Verwaltung vorgeschlagen: 
Der Wegeunterhalt in den 3 angegebenen Jagdgenossenschaften ist in der Verantwortung der Vorstandschaft 
der jeweiligen Jagdgenossenschaft. Die Kostenverteilung zum Unterhalt liegt mit 30% bei der Gemeinde und 
70% bei der jeweiligen Jagdgenossenschaft. Die Gemeinde Hartenstein beteiligt sich lediglich an den Schotter-
wegen auf Gemeindegrund, auch wenn die Jagdflächen sich in andere Gemeindegebiete mischt. Grün- und 
Waldwege sind nicht inbegriffen und unterliegen den Jagdgenossenschaften. Des Weiteren wird festgelegt, 
dass in der jeweiligen Jagdgenossenschaft Maßnahmen größer 5.000,00 € je Quartal des Kalenderjahres mit 
der Gemeindeverwaltung abgesprochen werden müssen. Der Zustand der Feldwege ist von den Jagdgenos-
senschaften regelmäßig zu kontrollieren. Die Gemeinde Hartenstein behält sich vor, unterlassenen Unterhalt 
anzumahnen, da der Ausbauzustand des Wegenetzes nach der Flurneuordnung als hervorragend zu bezeich-
nen war. Des Weiteren verzichtet die Gemeinde durch die gemeingültige Beteiligung von 30% an den Gesamt-
kosten auf die Unterhaltslast auf gewidmeten Feldwegen. Der Ast- und Heckenrückschnitt obliegt den Jagdge-
nossenschaften, der Unterhalt der Flurwegbegleitenden Entwässerungsgräben ebenfalls. Das Wegegerät R2 
zum Unterhalt kann nach Absprache kostenfrei ausgeliehen werden. 
Da nachfolgende Wege häufig von privaten Anliegern genutzt werden, verbleiben diese in der Unterhaltslast 
der Gemeinde: 
Amtswiese: FlNr: 148/2 Gem. Hartenstein 
Weg zum Umspannwerk: FlNr: 1352/0 Gem. Hartenstein 
Weg von Großmeinfeld zur Erdaushubdeponie: FlNr:1761/0, 1783/0, 1742/0, 1706/0 Gem. Grünreuth  
Zuwegung Häuselfeld: FlNr: 1388/0, 1388/1, 1104/0, 1105/0 Gem. Hartenstein und Fl.Nr: 2007/0, 1999/0, 
1992/0 Gem. Enzendorf 
Zufahrt Grießmühle: FlNr: 1562/0 Gem. Enzendorf  

Diskussionsverlauf: 
Bürgermeister Loos stellt dem Gremium den Sachverhalt und die darin enthaltenen Vorschläge zur Unterhalts-
last und Kostenverteilung an. Im Gremium wird diskutiert, dass die Gemeinde einen höheren Kostenanteil tra-
gen sollte. Ein Teil des Gremiums plädiert für eine hälftige Aufteilung der Kosten, andere Gremiumsmitglieder 
sehen die Öffentliche Hand nicht in der Pflicht, den Wegeunterhalt zur Erschließung landwirtschaftlicher Flä-
chen in so hohem Maße zu finanzieren. Bürgermeister Loos weist darauf hin, dass die Gelder der Jagdgenos-
senschaftskassen für den Wegeunterhalt aufzuwenden wären. Die rechtliche Seite sieht vor, dass die Gemein-
de für den Unterhalt der gewidmeten Wege zuständig sei und die anfallenden Kosten bis zu 75% auf die Anlie-
ger umgelegt werden sollen. Im Gremium herrscht weiterhin Uneinigkeit. Es werden verschiedene Möglichkei-
ten aufgezeigt doch ein Teil der Mitglieder beharrt auf 50/50 Kostenaufteilung. 

Bürgermeister Loos unterbricht die Diskussion und verschiebt die Entscheidung. Es wird eine rechtliche Abklä-
rung vorab eingeholt. 

kein Beschluss 

3.4 Billigungs- und Auslegungsbeschluss Bebauungs- und Grünordnungsplan Son-

dergebiet "Solarpark nähe dem Betriebsgelände der Firma Eckart GmbH" 

4. Unterhaltslasten von Feldwegen in den Jagdgenossenschaften 



 

 

 

Sachverhalt: 

5.1 – Treffen HeimatinfoApp 
Bürgermeister Loos greift das Thema HeimatinfoApp nochmals auf und werde am 22.04.2024 um 18 Uhr im 
Rathaus für alle Vereine eine Infoveranstaltung abhalten. 

5.2 – Nahwärmeversorgung 
Bürgermeister Loos werde ein Informationsabend zur Nahwärmeversorgung Hartenstein und Rupprechtstegen 
am 26.04.2024 veranstalten. 

5.3 – Glasfaserausbau 
Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass demnächst der Glasfaserausbau durch die Telekom in Velden ansteht. 
Ein Infomobil kommt am 20.05.2024 bis 31.05.2024 nach Hartenstein. 

5.4 – Soldaten- und Reservistenverein 
Bürgermeister Loos lege dem Gemeinderat nahe, zum 150-jähriges Gründungsjubiläum des Soldaten- und 
Reservistenvereins Velden am 15.06.2024-16.06.2024 Teilnahme zu zeigen. 

 

Öffentliche Sitzung vom 16.05.2024 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 11.04.2024 

Sachverhalt: 
Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 11.04.2024. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 11.04.2024 
und beschließt deren Richtigkeit. 

Es gibt keine Einwendungen. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

2. Bauanträge 
 

2.1 Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung eines Antennenträgers (40 
m Stahlgittermast) inkl. Outdoortechnik und Schotterzuwegung auf den Grundstück Fl.Nr. 
1667/1, Gemarkung Enzendorf 

Sachverhalt: 
Es liegt der Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung eines Antennenträgers (40 m Stahlgittermast) 
inkl. Outdoortechnik und Schotterzuwegung auf den Grundstück Fl.Nr. 1667/1, Gemarkung Enzendorf. Bürgermeister 
Loos zeigt entsprechendes Vorhaben anhand der Lageskizzen vor. 

Diskussionsverlauf: 
Bürgermeister Loos informiert das Gremium über das geplante Bauvorhaben in unmittelbarer Sichtnähe eines Wohnge-
bietes. Die betroffenen Anwohner sind über eine Errichtung eines Funkturmes und Neuanlegung einer Zuwegung verär-
gert und nicht einverstanden. Im Gremium komme die Frage auf, warum werde kein anderer Standort gewählt, außerhalb 
des Sichtfelds und bereits durch eine Zuwegung erschlossen. Bürgermeister Loos hat dem Antragsteller vorab bereits 
diese Frage gestellt und auf einen anderen Standort verwiesen. Der Antragsteller lehnte diesen ab. Die Mehrheit im Ge-
meinderat werde sein gemeindliches Einverständnis nicht erteilen und eine entsprechende Stellungnahme abgeben. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Antrag 
auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / Errichtung eines Antennenträgers (40 m Stahlgittermast) inkl. Outdoortechnik 
und Schotterzuwegung auf den Grundstück Fl.Nr. 1667/1, Gemarkung Enzendorf und lehnt den gewählten Standort ab. 

Abstimmungsergebnis: 1 : 11 

 

5. Information des Bürgermeisters 



 

 

3. Beschaffungsliste Feuerwehren 2024 

Sachverhalt: 

Die Feuerwehren der Gemeinde Hartenstein haben ihre Bedarfsliste für 2024 vorgelegt. Diese gilt es zu Besprechen und 
zu Beschließen. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der vorgelegten Beschaffungsliste der Feuerwehren für 
2024 und stimmt dieser zu. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 
 

4. Informationen des Bürgermeisters 

 

4.1 – 75 Jahrfeier SV Hartenstein 

Bürgermeister Loos erinnere an die Anmeldung zweier Gemeinderäte zur 75 Jahrfeier des SV Hartenstein am 24.05.-
26.05.2024. 

4.2 – 150-jähriges Gründungsjubiläum des Soldaten- und Reservistenvereins Velden  

Bürgermeister Loos merke an, dass am 16.06.2024 der Festakt und Gang zum Kriegerdenkmal in Hartenstein stattfinde. 
Die zweite Bürgermeisterin und er befinden sich im Urlaub und er bittet nochmals mit Nachdruck, dass sich Gemeinderäte 
dort einfinden sollen. 

4.3 – Weihnachtsmarkt auf der Burg Hartenstein 

Bürgermeister Loos erinnere nochmals an die Organisation künftiger Weihnachtsmärkte auf der Burg. Wie bereits ange-
sprochen muss ein Gremium gefunden werden, welches diese Aufgabe übernimmt. Er könne es nicht zusätzlich ableisten. 
Bisher nimmt er keine Bewegung dazu im Gemeinderat wahr und bittet nochmal darum, dass sich auch aus dem Gremium 
hierzu eine Initiative bilden könne und solle. Er wird in der nächsten Sitzung einen Tagesordnungspunkt anlegen, in dem 
dies nochmals behandelt und beschlossen wird.  

_____________________________________________________________________________________________________________  
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75 Jahre SV Hartenstein 

 

Am Freitag, den 24. Mai 2024 und Samstag, den 25. Mai 2024 fanden die Feierlichkeiten 
zu unserem  75-jährigen Vereinsjubiläum statt. 
 

Den Auftakt machte am Freitag um 18:30 Uhr die AH Mannschaft mit einem Freundschafts-
spiel gegen Auerbach. Leider ging das Spiel für unsere Mannschaft mit einer 1:4 Niederlage 
aus. Dennoch vielen Dank an die Auerbacher, da sie aufgrund der kurzfristigen Absage 
des ursprünglichen Gegners aus Lauf eingesprungen sind.  
  

Anschließend fand das Nacht-Elfmeterschießen statt. Es waren 12 Mannschaften - mit je fünf 
Schützen und einem Torwart - am Start. Diese 12 Mannschaften wurden in zwei Gruppen ein-
geteilt, wobei jeder gegen jeden der jeweiligen Gruppe schießen musste. Um den Gesamtsie-
ger des Turniers schossen im Finale die beiden Gruppenersten und im kleinen Finale um Platz 
Drei die jeweiligen Gruppenzweiten. Der erste Platz ging an die Mannschaft FC Sucuk, Zweiter 
wurden die Vorra Flying Eagles und Dritter die Mannschaft des SV Hartenstein. Der undankba-
re vierte Patz ging an die Mannschaft Dynamo Tresen. Anschließend wurde noch lange in die 
Nacht hinein gefeiert. 
  

Am Samstag Nachmittag um 14 Uhr spielte auf dem Sportgelände des SV Hartenstein die E-
Jugend der JSG gegen Königstein und gewann dieses Spiel mit 7:4. 
Um 17:30 Uhr begann mit dem offiziellen Teil für geladene Gäste der Festabend in der Kultur-
halle Hartenstein. Helmut Kalb eröffnete die Veranstaltung, begrüßte die Gäste und führte 
anschließend durch die Veranstaltung. Der erste Redner war Bürgermeister Hannes Loos. 
Hannes Loos erzählte in seiner Rede, wie wichtig Vereine für die Gesellschaft und vor allem 
auch für unsere Gemeinde sind. Im Namen der SG und JSG hielt Detlef Seidler seine Glück-
wunsch-Rede und erzählte ein paar Geschichten und Anekdoten aus früheren Zeiten. Alexan-
der Männlein beglückwünschte uns im Namen des Bayerischen Fußballverbandes. Anschlie-
ßend an die Reden, gab es eine Pause mit Abendessen vom Buffet. Nach der Pause tauchte 
Helmut Kalb in die Geschichte der SV Hartenstein ein und erzählte was so alles während 75 
Vereinsjahren passiert ist. 
  

Am Ende wurden noch Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Für 50 Jahre wurde Rai-
ner Fischer und Recep Yerlitas und für jeweils 40 Jahre Inge Weißenberger und Robert Wei-
ßenberger geehrt. 
  

Um 20:00 Uhr begann der öffentliche Teil der Veranstaltung. Die Band Chili Roses heizte den 
Saal kräftig ein und auch in der Bar war Hochbetrieb. Wie auch schon am Freitag wurde auch 
am Samstag bis tief in die Nacht gefeiert! 



 

 Text und Fotos: H. Kalb 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Obst- und Gartenbauverein Hartenstein 

Berichte unserer Aktivitäten: 

 

 

Anfang März wurden Brunnen und 

Pavillon in der Dorfmitte Hartenstein 

österlich geschmückt mit selbst ge-

fertigten Girlanden, Eiern und Figu-

ren. 

 

 

 

Mitte März fand die alljährliche Jahreshauptversammlung statt. Neben der traditionellen Pflanzenverlosung gab es 

einen spannenden Fachvortrag über das Thema „Vorgärten – die Visitenkarte des Hauses“. Mit vielen Beispielen wur-

de dargestellt, wie dieser - dem Baustil des zugehörigen Hauses angepasst - insektenfreundlich gestaltet sein kann. 

Im Anschluss wurde der Ersten Vorsitzenden Waltraud Treutlein eine Überraschung bereitet: mit einem Geschenk 

bedankten sich die Mitglieder für ihr schier unerschöpfliches Engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch beim Familien-Aktionstag des Haus für Kinder Hartenstein war der OGV vertreten. An einem kleinen Stand an 

der ehemaligen Jugendherberge konnten die Kinder Tierspuren zuordnen, Samenbomben selbst herstellen und ge-

gen ihre Eltern und Begleiter ein Jumbo-Vier-gewinnt-Spiel spielen. 

 

 



 

 

 

 

Kreatives fürs neue Vierteljahr: Tipps vom Gartenbauverein… 

 

Bio-Dünger mal anders: die Beinwell-Jauche 

Ähnlich der Brennnessel, nur leicht effizienter, versorgt der Beinwell mit vielen 

wertvollen Inhaltsstoffen, die der gedüngten Pflanze nicht nur Gedeihkraft verlei-

hen, sondern sie zusätzlich noch gegen Schädlinge stärken. Alle Pflanzenteile kön-

nen verwendet werden.  

Auch Schnecken sollen den Geschmack verabscheuen, was ich aus eigener Erfah-

rung bestätigen kann. 

Auf einen Liter Wasser kommen 1kg frische grob zerkleinerte Pflanzenteile. Abge-

deckt 10 bis 20 Tage lang gären lassen. Abseihen und im Verhältnis 1:10 mit Gieß-

wasser verdünnen.  

 

Mulch im Garten 

Eine effektive Methode, um Gießwasser im Garten zu sparen, ist das Mulchen der freien Erdflächen. Eine 5 bis 10cm 

dicke Mulchschicht erhält die Feuchtigkeit des Bodens länger. Sehr gut geeignet aufgrund des günstigen Nährstoff-

gehalts sind abgelagerte Hackschnitzel.  

 

Ein kleines saisonales Rezept: 

Das Kräuterwasser 

Man genießt es im Sommer gerne mit Minze oder Zitrusscheiben. Genauso eignen sich auch die meis-

ten Kräuter und Blüten, die im heimischen Garten zu finden sind. 

Hier auf dem Bild: ein Stängel Lavendel, eine Handvoll Rosenblätter und für den besonders fruchtigen 

Geschmack ein Stängel kräftige frische Brennnessel. 

Einfach mit Leitungswasser übergießen, zwei Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen, abseihen 

und genießen! Ein Spender gesunder Inhaltstoffe und Wachmacher. 

 

Unsere folgenden Termine: 

Aktuell ist Vieles in Planung, jedoch noch keine konkreten Termine festgesetzt.  

Der OGV und auch die Kinderprojektgruppe informieren rechtzeitig mit Aushängen im Haus für Kinder und Dorfla-

den sowie in der Heimat-Info-App. 

 

Einen schönen Sommer mit vielen lauen Abenden im gemütlichen Garten und auf dem Balkon wünscht 

Der Obst- und Gartenbauverein 

 

Katrina Loos 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

KulturPass: 18-Jährige erhalten 100 Euro für Konzerte,  
Kino und Bücher 

 

Wer im Jahr 2024 den 18. Geburtstag feiert oder gefeiert hat (Geburtsjahr 2006), erhält ein Budget 
von 100 Euro von der Bundesregierung: den sogenannten KulturPass. Dieses Budget kann frei für 
Kultur verwendet werden, beispielsweise für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche. Mit 
dem KulturPass können alle jungen Menschen, die 2024 18 Jahre alt werden, vielfältige lokale Kul-
turangebote wahrnehmen. Das Budget steht ab dem 18. Geburtstag zur Verfügung, die Jugendli-
chen können sich bereits vorher registrieren. Der Jahrgang 2006 kann das Budget nach erfolgrei-
cher Freischaltung bis zum 31. Dezember 2025 einlösen. 

Um das Budget freizuschalten, braucht es eine Identifizierung in der KulturPass-App, die sich im 
Playstore und anderen gängigen Portalen findet. Für die Identifizierung ist eins der drei folgenden 
Dokumente notwendig: 

• Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion (für deutsche Staatsangehörige) 

• eID Karte (für Jugendliche aus einem anderen EU-Land) 

• Elektronischer Aufenthaltstitel (für Jugendliche mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht aus ei-
nem EU-Land stammen) 

Eine Identifizierung mit Reisepass ist nicht möglich. Für alle, die keine Möglichkeit haben, einen 
Ausweis mit Online-Funktion zu erhalten, gibt es auf der Website die Möglichkeit, sich über ein al-
ternatives Verfahren zu verifizieren. Weitere Informationen finden sich unter www.kulturpass.de. 

Das Budget von 100 € steht dann ab dem 18. Geburtstag im persönlichen KulturPass-Konto zur 
Verfügung und kann über die KulturPass-Website oder die App eingelöst werden. Das Ticket oder 
der ausgewählte Artikel ist vor Ort im Kino, Theater oder Laden erhältlich. Eine Barauszahlung ist 
nicht möglich.  

Die Kulturbranche aus dem Nürnberger Land kann sich auf der Plattform registrieren, um beim Kul-
turPass mitzumachen und auf diese Weise ein junges Publikum zu erreichen. Alle weiteren Infor-
mationen sind auf der Homepage www.kulturpass.de unter der Rubrik „Für Anbietende“ zu finden. 
Weitere Informationen finden sich auch auf der Website des Kreisjugendrings.  

http://www.kulturpass.de
http://www.kulturpass.de
https://www.kjr-nuernberger-land.de/de/aktuelles/2024/04/KulturPass.php


 

 

Pressemitteilung Nr. 7/2024 

 

Lehrgang zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/ 
zur Geprüften Natur- und Landschaftspflegerin 2024/2025 

 

Die Regierung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Er-

nährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus in enger Zusammenarbeit mit der Akademie 

für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen und der Bayerischen Landesanstalt für Land-

wirtschaft in Freising einen Fortbildungslehrgang 2024/2025 zum Geprüften Natur- und Land-

schaftspfleger/zur Geprüften Natur- und Landschaftspflegerin durch.  

Die Fortbildung bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in einem "grünen" Ausbildungsbe-

ruf wie Landwirt*in, Gärtner*in oder Forstwirt*in eine Zusatzqualifikation auf Meisterniveau für 

alle, die sich im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege weiterbilden möchten.  

In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursionen lernen die Teilnehmenden unter anderem 

die Grundlagen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Umweltbildung und Öffentlich-

keitsarbeit, aber auch Grundsätze des Gewerbe- und Steuerrechts oder des Arbeits- und Sozi-

alrechts. Schwerpunkte bilden zudem der Einsatz von Maschinen und Geräten in der Land-

schaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und Pflege von Hecken und Gehölzen, naturschutz-

fachliche Grundlagen sowie Umweltpädagogik.  

Der Lehrgang erstreckt sich über 17 Wochen, die auf den Zeitraum von September 2024 bis 

Juli 2025 verteilt sind. Beginn ist Montag, der 23. September 2024 Die Lehrgangs- und Prü-

fungsgebühren betragen 1.350 Euro bzw. 250 Euro.  

Anmeldungen sind ab sofort bei der Regierung von Oberfranken möglich. Anmeldeschluss ist 

der 30. Juni 2024. 

Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung unter: www.reg-ofr.de/gnl 

Ansprechpartnerin 

Iris Prey 

Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung von Oberfranken 

Telefon: 0921 604-1464 

E-Mail: Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de 

 

Der Lehrgang zum Geprüften Natur- und Land-

schaftspfleger / zur Geprüften Natur- und Land-

schaftspflegerin startet im September 2024. 
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http://www.reg-ofr.de/gnl
mailto:Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de


 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Kostenpflichtige Anzeige: 
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Kostenpflichtige Anzeige: 

 Angebote der Wochen. 

 

KW 28  Rhönsprudel Schorlen, versch. Sorten   12 x 0,75 Ltr.   7,99 € 

 

KW 30  Kondrauer Limo, versch. Sorten   12 x 1,0 Ltr.   9,99 € 

 

KW 32  Brauerei Püttner, versch. Sorten   20 x 0,5 Ltr. 14,99 € 

 

KW 34  Förstina Lemon Wasser, versch. Sorten  12 x 0,75 Ltr.   4,99 € 

 

KW 36  Brauerei Röhrlbräu, versch. Sorten   20 x 0,5 Ltr. 14,99 € 

 

 

Bei uns im Getränkemarkt setzen wir auf Regionalität und unterstützen 

die kleinen und mittelständischen regionalen Brauereien. 

Wir haben über 200 verschiedene Biersorten in unserem Sortiment. 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook oder Instagram, 

unter Engenthaler Getränkemarkt 
 

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen 

zzgl. Pfand. Solange Vorrat reicht. 

 



 

 

Kostenpflichtige Anzeige: 


